
 
Anlage 2b: Strukturvoraussetzungen für Vertragsärzte nach § 4  

COPD  
 

zu dem Vertrag zur Durchführung des strukturierten Behandlungsprogramms (DMP) nach § 137f SGB V –Asthma bzw. 
COPD auf der Grundlage des § 73a SGB V zwischen den Krankenkassen und ihrer Verbände in Hamburg und der KVH 
 

Strukturvoraussetzungen pneumologisch qualifizierter Versorgungssektor 
 

Teilnahmeberechtigt für die pneumologisch qualifizierte Versorgung der zweiten 
Versorgungsebene sind die Leistungserbringer, die bestimmte Strukturvoraussetzungen –
persönlich oder durch angestellte Ärzte - erfüllen. Die apparativen Voraussetzungen 
müssen in jeder für DMP gemeldeten Betriebsstätte erfüllt sein. 
 
 

Um eine kontinuierlich hohe Strukturqualität zu sichern, ist die Überprüfung der 
Strukturparameter nicht nur zu Beginn der Teilnahme, sondern auch regelmäßig im 
Zeitablauf, erforderlich. Dazu belegen  die teilnehmenden Ärzte einmal im Jahr bis 
spätestens zum 31.12. eines Jahres nach Aufforderung durch die KVH , dass sie an 
entsprechenden Fortbildungen und/oder Qualitätszirkeln teilgenommen haben und 
bestätigen, dass die Qualifikation des medizinischen Personals vorliegt. 
 
 

 
Parameter 

 
Nachweis 

 

 
Zeitpunkt/Häufig

keit 

Allgemeine Qualifikation Facharzt für Innere Medizin mit der 
Berechtigung zum Führen der 
Schwerpunktbezeichnung: 
„Pneumologie“  

und/oder  

Facharzt für Innere Medizin mit der 
Berechtigung zum Führen der 
Teilgebietsbezeichnung „Lungen- und 
Bronchialheilkunde“  

und/oder  

Facharzt für Lungen- und 
Bronchialheilkunde 

 

und/oder  

Lungenarzt  
 

einmalig zu 
Beginn 

ärztliche Fortbildung  
(DMP-spezifisch) 

 Teilnahme an der Arzt- 
Informationsveranstaltung 

oder 

 Information durch das 
schriftliche Informations- und 
Schulungsmaterial und die 
Bestätigung der 
Kenntnisnahme 

 
 

bei Beginn der 
Teilnahme 
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kontinuierliche Fortbildung für 
Vertragsärzte im 
Versorgungsbereich COPD:  

- anerkannter 
pneumologischer 
Qualitätszirkel  

und / oder 

 
- COPD Fortbildung (von der 
Ärztekammer anerkannte 
Fortbildungsveranstaltung) 

 

 
Teilnahmebescheinigung 
 

 

 

 

 

Teilnahmebescheinigung 

 
jährlich, mind. 8 
Stunden/Punkte 
im Jahr 
 

 

 

 
jährlich, mind. 8 
Stunden/Punkte 
im Jahr 

Qualifikation des 
medizinischen Personals (z.B. 
Notfallschulung des Teams) 

 

Bestätigung durch den Vertragsarzt einmal jährlich 

Zusammenarbeit mit einem 
Krankenhaus mit 
Schwerpunktabteilung 
Pneumologie bzw. pädiatrisch-
pneumologischem 
Schwerpunkt 

 

Nachweis der Zusammenarbeit nach Beginn der 
Teilnahme, spä-
testens innerhalb 
eines Jahres 

Erforderliche Ausstattung 
jeder für DMP gemeldeten 
Betriebstätte: 

 

Möglichkeit zur Durchführung 
von 

 Spirometrie einschl. 
Atemwiderstandsmes-
sung 
(qualitätsgesichert) 
 

 Ganzkörper-
Plethysmographie 
(qualitätsgesichert) 
 

 Laborchemische 
Untersuchungen, 
insbesondere 
Blutgase 

 

Bestätigung durch Teilnahme-
erklärung nach Anlage 4 

bei Beginn der 
Teilnahme 
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